
Ausschreibung 

263203015006 

Turngauoffen 
Stand: 29.01.2026 

Veranstalter 

Ausrichter 

Termin 

Ort/ Wettbewerbsstätte 

Wettbewerbsleitung 

örtl. Leitung 

Kampfrichterleitung 

Kontakt bei Meldefragen 

Zeitplan/Ablauf 

Meldeschluss 

! NEU !

Meldeverfahren 

Bayerischer Turnverband e. V., Turngau Landshut, 
Georg-Brauchle-Ring 93,80992 München 

ETSV 09 Landshut, Abteilung Turnen 

Sonntag, 17.05.2026, 9.00 Uhr 

Sparda-Bank Sporthalle, Siemensstraße 2, 
84030 Landshut 

Petra Ziegler, Tel. 0151/28887028 

Petra Schedlbauer 

Petra Ziegler, Tel. 0151/28887028 

Regionalgeschäftsstelle Niederbayern  
(Email: niederbayern@btv-turnen.de; Telefon: 089 – 26205764) 

09:00 Uhr Beginn des Wettbewerbs 

 Freitag, 01.05.2026 

Damit die Meldungen akzeptiert werden können, muss jeder Verein 
im Gymnet des DTB registriert sein! (Formular siehe letzte Seiten)

Die Meldung erfolgt mit offiziellem Meldeformular per E-Mail an Petra 
Ziegler, E-Mail: petra.ziegler@btv-turnen.de 

Meldegebühr je TurnerIn BTV-Mitgliedsvereine 7,00 € 
Nichtmitglieder 8,00 € 

Die Meldegebühr wird mit der Meldung fällig und bei Nichtantreten nicht 
rückerstattet. Die Rechnungsstellung und Einzug der Meldegebühren 
erfolgt nach der Veranstaltung per Lastschrift, daher ist bis Meldeschluss 
das beiliegende Formular zur Erteilung eines SEPA-Mandats vollständig 
ausgefüllt an die Regionalgeschäftsstelle Niederbayern zu senden (E-
Mail:niederbayern@btv-turnen.de) 



Abmeldungen sind nur bis zum Meldeschluss kostenfrei möglich. 

Nachmeldegebühren: BTV-Mitgliedsvereine 7,00 € 
Nichtmitglieder 8,00 € 

Startberechtigung Turner/innen ab 6 Jahren aus Vereinen des Turngaus Landshut und aus 
Gastvereinen aus dem Bereich Breitensport. 

Vor Ort kann die Wettkampfleitung Kontrollen zur Identitätsüberprüfung 
durchführen. Alle Starter*innen müssen sich mit Vollendung des 16. 
Lebensjahres im Falle von Kontrollen durch ein amtliches Dokument vor 
Ort ausweisen können (Reisepass oder Personalausweis). Ausweiskopien 
werden dann akzeptiert, wenn sie gut lesbar sind und die gezeigte Person 
auf dem Passfoto eindeutig erkennbar ist. 
Es obliegt der Wettkampfleitung den/die Starter*in vom Wettkampf 
auszuschließen, wenn er/sie sich nicht ausweisen kann oder die Person 
auf dem Foto nicht eindeutig als gemeldete*r Starter*in identifiziert werden 
kann. 
Die Wettkampftauglichkeit liegt in der eigenen Verantwortung und wird 
vorausgesetzt. 

Wettbewerbsinhalte  Die Wettbewerbsdisziplinen werden nach den Kriterien auf den folgenden 
Seiten dieser Ausschreibung bewertet. 

Wettbewerbsdisziplinen 

Boden: Die Wettbewerbsdisziplin Boden wird nach den Kriterien des Turn10® 
Basisstufe für Boden bewertet.  

Geräteaufbau: Mattenbahn 12x2m 
Mögliche Elemente: 

Beliebige Rolle vorwärts 

Beliebige Rolle rückwärts 
oder   

Kerze (2 Sek.)  

C+-Position in Rückenlage (2 Sek)   
oder   

Kopfstand (2 Sek)   
oder   

1/1 Drehung vw. Auf gestrecktem Bein 

VERBINDUNG  
Chassé – Pferdchen-/Schersprung 

oder 
Sprung mit 1/1 Drehung 

Beliebige Standwaage (2 Sek) 
oder   

Spagat (2 Sek)  
oder   

Winkelstütz (2 Sek)  



 

 

 

Handstand   
oder   

Handstand mit mind. ½ Drehung 

Rad   
oder  

einarmiges Rad 

Rondat (Radwende) 
Handstützüberschlag vw.   

oder   
Handstützüberschlag rw. (Flick-Flack) 

Salto vw. Gehockt 
oder 

Salto rw. gehockt 
 

Bewertung Boden:  Die Bewertung erfolgt in 3 Teilnoten nach dem Prinzip des Turn10®. Die 
erste dieser Teilnoten bezeichnet die sog. A-Note. Diese setzt sich aus der 
Anzahl der geturnten Elemente aus obigem Elementkatalog zusammen. 
Hierbei gelten für jedes geturnte Element die Nicht-Anerkennungskriterien 
des Turn10®-Reglements.  

Für jedes der obigen Kästchen kann 1 Punkt in der A-Note erreicht werden. 
Hierbei wird nur der erste Versuch des ersten gezeigten Elements aus dem 
jeweiligen Kästchen berücksichtigt. Es kann frei entschieden werden, wie 
viele der obigen Elemente gezeigt werden sollen. Die Anzahl ist nicht 
beschränkt. Auch das Zeigen von zusätzlichen Elementen ist nicht 
beschränkt.  

Die zweite der Teilnoten bezeichnet die sog. B-Note. In der B-Note können 
ebenfalls maximal 10 Punkte (4 Punkte für Technik + 4 Punkte für Haltung 
+ 2 Punkte für Dynamik der Übung) erreicht werden. 

Die dritte dieser Teilnoten bezeichnet die Abzüge. Diese ergeben sich 
nach Turn10-Reglement aus den Stürzen auf und vom Gerät. Pro Sturz 
werden 0,5 Punkte von der Endnote abgezogen. 

Weitere Informationen zur Bewertung nach Turn10®: www.turn10.eu  

In Summe können also max. 20 Punkte für die Disziplin Boden erreicht 
werden. Anhand dieser Punkte wird die Medaillenfarbe der Disziplin Boden 
nach folgender Tabelle ermittelt: 

Bronze Silber Gold 

Min Max Min Max Min Max 

      

4 < 12 12 < 16 16 20 

 



 

 

Sprung:  Die Wettbewerbsdisziplin Sprung wird nach den Kriterien des Turn10® 
Basisstufe für Sprung bewertet.  

Mögliche Geräteaufbauten:  

- Mattenberg 60cm,  
- Kasten 3-tlg./4-tlg. oder 5-tlg. quer mit Mattenberg 60cm,  
- Kasten 3-tlg./4-tlg. oder 5-tlg. längs mit Weichbodenmatte 

Mögliche Elemente: 

Element  
Mattenberg 

60cm 

Kasten 
quer 
mit 

Mattenberg  
60cm  

Kasten längs 
mit 

Weichbodenmatte  

Aufknien – 
Anhocken – 

Strecksprung  
1 1   

Aufhocken –  
Strecksprung  

1 1 2 

Stecksprung  2     

Hockwende mit  
¼ Drehung  
zum Gerät 

- 2 - 

Grätsche    2 3 

Hocke   3 4 

Bücke   4 5 

Sprung in den  
Handstand in die  

Rückenlage  
3 - - 

Sprung durch den 
Handstand mit  
Abdruck in die  
Rückenlage  

- 
4 (nur auf 

3- 
tlg. Kasten 

- 

Überschlag  - 

4 (nur auf 
4- 

tlg. / 5-tlg. 
Kasten 

5 

 

Bewertung Sprung: 

Die Bewertung erfolgt nach dem Prinzip des Turn10®:  

Pro Teilnehmer/in werden 2 Sprünge über den gleichen Aufbau gezeigt. 
Die beiden Sprünge müssen hierbei nicht identisch sein. Die Wahl der 
Sprünge obliegt dem/der Turner/in. 



 

 

Jeder Sprung wird separat direkt nach dem Sprung bewertet. Die 
Bewertung gliedert sich hierbei erneut in drei Teilnoten. 

Die erste Teilnote ist die sog. A-Note. Hierbei wird die Schwierigkeit 
Sprungs nach obiger Tabelle bewertet. In der A-Note können pro Sprung 
max. 5 Punkte erturnt werden. Kombinationen aus Sprung und Aufbau, 
die mit einem „-“ markiert sind, sind nicht erlaubt. 

Die zweite Teilnote ist die sog. B-Note. Hierbei können nach den 
Vorgaben von Turn10® erneut max. 5 Punkte pro Sprung in den 
Kategorien Absprung, Erste Flugphase und Stütz, Abdruck und Höhe und 
Weite, Zweite Flugphase, Landung (pro Kategorie jeweils max. 1 Punkt) 
erzielt werden. 

Die dritte Teilnote ist die sog. Abzugsnote. Diese beinhaltet Stürze auf 
und vom Gerät. 

Weitere Informationen zur Bewertung nach Turn10®: www.turn10.eu  

In Summe können also max. 20 Punkte für die Disziplin Sprung erreicht 
werden. Anhand dieser Punkte wird die Medaillenfarbe der Disziplin 
Sprung nach folgender Tabelle ermittelt: 

Bronze Silber Gold 

Min Max Min Max Min Max 

4 < 12 12 < 16 16 20 

Sprint:    Der Sprint erfolgt auf einer Rasenfläche.    

Die Beurteilung erfolgt nach nachfolgender Wertetabelle (Auszug aus 
den Wertungstabellen des DOSB Sportabzeichens):   

 

Weiblich: 

Jahrgang Strecke Max. Zeit 

  Bronze Silber Gold 

2019-2020 30m 8,0s 7,1s 6,3s 

2017-2018 30m 7,4s 6,6s 5,7s 

2015-2016 50m 11,0s 10,1s 9,1s 

2013-2014 50m 10,6s 9,6s 8,5s 

 
 

 

 



 

 

Männlich: 

Jahrgang Strecke Max. Zeit 

  Bronze Silber Gold 

2019-2020 30m 7,7s 6,8s 6,0s 

2017-2018 30m 7,2s 6,4s 5,7s 

2015-2016 50m 10,3s 9,3s 8,4s 

2013-2014 50m 9,7s 8,9s 8,1s 

 

Standweitsprung:  Gesprungen wird beidbeinig vom Rand der Grube in den Sand. Bei 
schlechtem Wetter wird auf Turnmatten gesprungen. 

Die Beurteilung erfolgt nach nachfolgender Wertetabelle (Auszug aus 
den Wertungstabellen des DOSB Sportabzeichens): 

 

Weiblich: 

Jahrgang Mindestsprungweite 

 Bronze Silber Gold 

2019-2020 1,05m 1,25m 1,40m 

2017-2018 1,15m 1,30m 1,50m 

2015-2016 1,30m 1,45m 1,65m 

2013-2014 1,40m 1,60m 1,80m 

 

Männlich: 

Jahrgang Mindestsprungweite 

 Bronze Silber Gold 

2019-2020 1,15m 1,35m 1,50m 

2017-2018 1,30m 1,50m 1,65m 

2015-2016 1,50m 1,70m 1,85m 

2013-2014 1,70m 1,90m 2,05m 

 

 



 

 

Weitere Regelungen: Für Teilnehmer/innen ab 35 Jahren gilt für die Wettbewerbsdisziplinen 
Boden und Sprung die Turn10®-Altersbonus-Regelung. Diese beinhaltet, 
dass pro Jahr, das der/die Teilnehmer/in älter als 35 Jahre ist, 0,1 Punkte 
Altersbonus auf die A-Note des jeweiligen Geräts angerechnet wird. Falls 
hierbei Punktzahlen von mehr als 10 Punkten in der A-Note entstehen, ist 
diese dennoch bei 10 Punkten gedeckelt. 

Bekleidung:  Es ist auf enganliegende Sportkleidung zu achten. Für die Disziplinen 
des Gerätturnens werden Hallenschuhe (ggf. Turnschläppchen) oder 
barfuß empfohlen. Für die Disziplinen der Leichtathletik werden 
Turnschuhe für den Einsatz im Außenbereich empfohlen. Falls die 
Disziplinen im Außenbereich ebenfalls barfuß absolviert werden, bitte wir 
selbstständig auf saubere Füße für den Innenbereich zu achten. 

Ablauf des Wettbewerbs:  Die Wettbewerbskarten werden personenbezogen ausgestellt. In diese 
Wettbewerbskarten werden nacheinander alle Ergebnisse der einzelnen 
Disziplinen jeweils vor Ort eingetragen. Die Wettbewerbskarten werden 
selbstständig zu den darauffolgenden Disziplinen mitgenommen.  

Wenn alle Disziplinen erfolgreich absolviert wurden, darf sich jede/r 
Teilnehmer/in die Urkunde und den erreichten Anstecker direkt 
berechnen lassen und abholen.  

Wir bitten um vereinsinterne Betreuung jüngerer Teilnehmer/innen, da es 
keine organisierte Riegeneinteilung geben wird. 

Verhalten im Wettbewerb:  Ein angemessenes Verhalten der Teilnehmenden wird im Verlauf des 
gesamten Wettbewerbs vorausgesetzt. Die Wettbewerbsleitung behält 
sich vor, bei nichtangemessenem Verhalten, den bzw. die betroffene/n 
Teilnehmer/in der Sportanlage zu verweisen und vom weiteren 
Wettbewerb auszuschließen. 

Inklusion: Turner/innen mit Behinderungen oder Einschränkungen können gerne 
am Wettbewerb teilnehmen. Benötigen sie Hilfe oder Unterstützung, so 
muss diese vor dem Wettbewerb der Wettbewerbsleitung mitgeteilt 
werden. Sie werden im Wettbewerb so beurteilt, wie wenn diese 
Unterstützung nicht bestehen würde. 

Auszeichnungen: Urkunde und Anstecker für alle Teilnehmenden.  
Die Medaillenfarbe des Ansteckers berechnet sich (analog zum DOSB 
Sportabzeichen) wie folgt: 

Medaille pro 
Gerät 

Bronze Silber Gold 

Faktor 1 2 3 

 Die jeweilige Medaillenfarbe pro Gerät wird mit obigem Faktor multipliziert 
und zu einer Gesamtsumme addiert.  

 

 

 



 

 

Aus dieser Gesamtsumme ergibt sich die Farbe der Gesamtmedaille wie 
folgt: 

Punkte in der Gesamtwertung Medaille gesamt 
0 – 3 Keine Medaille 

4 – 7 Bronze 

8 – 10 Silber 

11 – 12 Gold 

 
Wichtige Hinweise Wettkämpfe werden nur durchgeführt, wenn mindestens drei 

Teilnehmer*innen je ausgeschriebener Wettkampf- oder Altersklasse 
gemeldet sind.  

 Liegen zum Meldeschluss weniger als drei Meldungen vor, wird der 
Wettkampf, falls möglich, mit der nächsthöheren Wettkampf- oder 
Altersklasse zusammengefasst und gemeinsam gewertet. Ansonsten fällt 
der Wettkampf aus. Die für den Wettkampf gemeldeten Teilnehmer*innen 
werden unmittelbar nach Meldeschluss über das Verfahren informiert. 

 Von dieser Regelung ausgenommen sind Wettkämpfe, die als 
Qualifikation zur nächsthöheren Ebene dienen. Gerätefinals werden nur 
durchgeführt, wenn mindestens drei Teilnehmer pro Altersklasse den 
Mehrkampf vollständig absolviert haben. 

Haftung  Der Veranstalter und der Ausrichter übernehmen keinerlei Haftung! 

Datenschutz  Wir weisen darauf hin, dass es sich bei diesem Wettkampf um eine 
öffentliche Veranstaltung handelt. Der BTV behält sich vor, Bild- und 
Tonaufnahmen von Beteiligten und Gästen sowie Ergebnislisten zu 
Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit zu erstellen und zu verbreiten, soweit 
Beteiligte und Gäste nicht im Einzelfall widersprechen.  

Rechtsgrundlage ist dabei Art. 6, Abs. 1 Lit. f. DSGVO. 
Das berechtigte Interesse des BTV besteht darin, Veranstaltungen gemäß 
seiner Satzungsziele durchzuführen und im Rahmen seiner 
Öffentlichkeitsarbeit über die Inhalte der Veranstaltungen zu informieren. 

Eine Beschreibung der Rechte als Betroffener gilt analog zur 
Datenschutzerklärung unter https://www.btv-turnen.de/datenschutz.html. 
Die Kampfrichterleitung kann darüber hinaus Videos von 
Teilnehmer*innen zu Schulungzwecken der Kampfrichter*innen erstellen. 

  Der meldende Verein hat seine Teilnehmer*innen bzw. deren 
Sorgeberechtigte darüber zu informieren. 

 

Schutz vor Gewalt  Dem BTV ist der Schutz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine 
wichtige Angelegenheit. So werden in der alltäglichen Arbeit in den Turn- 
und Sportvereinen sowie im Rahmen solcher Veranstaltungen die 
Sportangebote verantwortungsvoll gestaltet und gleichzeitig die 
Persönlichkeitsentwicklung unterstützt.  

 



 

 

  Ziel ist es, eine Kultur der Aufmerksamkeit und des Hinsehens zu schaffen. 

  Daher verpflichtet sich der BTV im Rahmen dieser Veranstaltung zu 
bestimmten Maßnahmen, um alle Beteiligten entsprechend zu schützen: 
Abwicklung der Anmeldung sowie dabei Bestätigung des Vereins über 
Ehrenkodex und Verhaltensregeln (inkl. deren Erläuterungen) und 
Verfügungstellung eines Online-Videos zur Sensibilisierung der 
Beteiligten in den Vereinen. 

Die Wettkampfleitung behält sich mögliche Änderungen vor! 

 

 

Petra Ziegler       Stephan Heilmeier 

Fachwartin Turn-10       Turngauvorsitzender Landshut 



Im Original an Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE29ZZZ00000136023

Bayerischer Turnverband e.V.
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Firma Bayerischer Turnverband e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma Bayerischer Turnverband e.V. auf
meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis:           Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Angaben zum Kontoinhaber

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Bankverbindung

IBAN

BIC / SWIFT beides finden Sie auf Ihrem Bank-Kontoauszug

Alle personenbezogenen Daten werden mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erfasst
und unterliegen den allgemeinen Datenschutzbestimmungen. Die vollständigen AGB sind unter dem
gebuchten Event einzusehen. Die AGB, insbesondere die Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen habe ich
zur Kenntnis genommen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an.

T T M M 2 0 J J

Ort Datum Unterschrift des Kontoinhabers



 

 

 

 
 

 
 

Registrierung / Nutzung von GymNet / TURNPORTAL für Vereinsbeauftragte / 
Turnfestwarte 
zur Anmeldung von Vereinsmitgliedern bei Turnfesten, Wettkämpfen, Events, Kongressen, usw.,  

zur Beantragung des PluspunktGesundheit und zur Beantragung von Wettkampf-Startrechten 
 

 
Sehr geehrte Turnfreundin, sehr geehrter Turnfreund, 

 
Wir freuen uns, dass Sie Meldungen für Ihre Vereinsmitglieder zu Turnfesten, Events, Kongressen, usw. oder die 
Beantragung des PluspunktGesundheit usw. online über das DTB-GymNet vornehmen möchten. 

 
Als Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie Ihre Anmeldeunterlagen zu GymNet / TURNPORTAL. DTB-
GymNet und TURNPORTAL werden im Auftrag des Deutschen Turner-Bundes e. V. (DTB) von der DigiTurn 
GmbH betrieben, die eine digitale Infrastruktur zur Vernetzung von Sportlern, Vereinen und Verbänden aufbaut 
und betreibt. 
 
Ihre Anmeldung erfolgt im Namen des Vereins, für den Sie im Rahmen der Nutzung von GymNet / 
TURNPORTAL tätig werden möchten. Mit der Anmeldung erklären Sie, zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des 
Vereins berechtigt zu sein. Durch die Anmeldung und Erhalt entsprechender Zugangsdaten kommt ein Vertrag 
zwischen dem von Ihnen vertretenen Verein und der DigiTurn GmbH zustande. In den Vertrag werden hiermit die 
beigefügten Nutzungsbedingungen einbezogen. 

 
Für Ihre Anmeldung benötigen wir einige Angaben, die zur Identifikation und Autorisation notwendig sind: 

 
• Vereinsname, Landesturnverband, Kreis/Gau, DTB-Vereinsnummer, 

• Ihr Zu- und Vorname, 

• Ihr Geburtsdatum in der Form: TT.MM.JJJJ, 

• Ihre E-Mail Adresse, 

• Datum / Ihre Unterschrift / rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel des Vereins. 
 

Bitte füllen Sie das dafür vorgesehene Autorisationsformular aus und senden Sie dieses an uns zurück (Fax 
oder Brief). Nach einer Prüfung Ihrer Daten erhalten Sie Ihr Login und das Passwort per E-Mail. Der Vertrag 
über die Nutzung von GymNet / TURNPORTAL kommt durch Übersendung dieser Zugangsdaten zustande. 

 
Das Login berechtigt Sie, sich und Ihre Vereinsmitglieder für alle im GymNet angebotenen Events / 
Wettkampfveranstaltungen / Kongresse, usw. anzumelden. Mit Datum des Meldebeginns der jeweiligen 
Veranstaltung wird auch die Online-Meldung für den gesamten Meldezeitraum freigeschaltet sein. Nähere 
Informationen zum Zugang sowie zur Erfassung und Meldung Ihrer Mitglieder erhalten Sie in den 
Benutzerhinweisen. Für evtl. Rückfragen zum Event / zur Wettkampfveranstaltung stehen die jeweiligen 
Kontaktpersonen gerne zur Verfügung. 

 
Mit der Anmeldung im GymNet erhalten Sie folgende Standard-Berechtigungen: 

 
• Anmeldungen für Personen zu einem Event für Ihren Verein vorzunehmen 

und entsprechende Leistungen dazu zu buchen (Beispiel: Turnfest, Wettkampf), 

• Personen Ihres Vereins zu verwalten, 

• die Mitglieder Ihres Vereins zu verwalten. 
 

Folgende Berechtigungen erhalten Sie nur, wenn Sie diese explizit durch Ankreuzen auf dem 
Autorisationsformular für Sie beantragt worden sind: 

 

• Pluspunkt Gesundheit für Ihren Verein beantragen, 

• Wettkampf-Startrechte für Ihre Vereinsmitglieder beantragen. Dazu werden Sie automatisch von GymNet 
ins TURNPORTAL weitergeleitet. 

 
Ihre Daten und die Daten Ihrer Mitglieder werden im Rahmen der Nutzung von GymNet / TURNPORTAL 
verarbeitet. Näheres dazu entnehmen Sie bitte den beigefügten Nutzungsbedingungen. 
 
Die Web-Adresse des GymNet lautet: www.dtb-gymnet.de. Wir freuen uns auf Ihre Online-Meldung. 

 
 

Ihr GymNet-Team  

http://www.dtb-gymnet.de/


 

 

 

 Name/Adresse des Vereins - DTB-Vereinsnummer (falls bekannt) 

 
 
 
 
 
 

        Eingangsstempel 
 

Deutscher Turner-Bund e.V.  

GymNet-Adminverwaltung  

Otto-Fleck-Schneise 8 

60528 Frankfurt/Main 
 

oder Fax: +49 (0)69-67801-111 E-Mail: admin.gymnet@dtb.de 

 
Antrag zur Autorisation der Nutzung der Internetapplikationen GymNet / TURNPORTAL 

 
Wir beantragen hiermit die Erteilung eines Logins (Logincode und Passwort) zur 

Nutzung von GymNet / TURNPORTAL für die nachstehend genannte Person unseres 

Vereins. 

Bitte in Druckbuchstaben deutlich ausfüllen! 
  

Anrede Titel Funktion im Verein Standardrechte im GymNet 

 zum Event anmelden 
 Personen verwalten 
 Mitglieder verwalten 

 

Beantragte Zusatzrechte 

        PluspunktGesundheit beantragen 

        Startrechte beantragen 
         (TURNPORTAL) 

Name* (* = zwingend erforderlich!) Vorname* Geburtsdatum* 

Straße * Hausnummer* 

Ländercode PLZ* Ort* 

Telefon Fax Mobil 

E-Mail-Adresse* 

 
Hinweise zur Nutzung und zum Datenschutz  

Wir weisen darauf hin, dass mit dem Ihnen übersandten Login buchbare Veranstaltungen erst ab Meldebeginn bis zum Zeitpunkt des 

Meldeschlusses für Sie geöffnet sind. Sie verpflichten sich, die Ihnen übergebene persönliche Zugriffsberechtigung (Login) nebst dem einmalig 

vergebenen Passwort streng vertraulich zu betrachten und niemanden zugänglich zu machen. Ihr Zugriffscode berechtigt Sie nur, die von Ihnen 

verantworteten Bereiche / Events zu bearbeiten. Eine Bearbeitung anderer Bereiche ist nicht zulässig. Sie verpflichten sich ferner bei einem evtl. 

Verlust des Passwortes (oder falls Ihr Passwort Dritten unbeabsichtigt zur Kenntnis gelangt ist), dieses unverzüglich per E-Mail dem GymNet-

Administrator (admin.gymnet@dtb.de) mitzuteilen. Wir werden dann unverzüglich die Sperre Ihrer Zugangsberechtigung veranlassen. Eine neue 

Zugriffsberechtigung kann nur über uns erteilt werden. Der Verein haftet als juristische Person für die von der autorisierten Person bestellten 

Leistungen / eingegangenen Verpflichtungen sowie deren sonstige Handlungen in GymNet / TURNPORTAL. 

 

Die als Anlage beigefügten Nutzungsbedingungen werden mit den nachstehenden Unterschriften anerkannt. 
 

Datum* Unterschrift des Login-Empfängers* Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift Verein* 

  
Interne Bearbeitungsvermerke 

Datum/Zeichen Adminrecht erteilt 

 

Adminantrag GymNet 01/2021

mailto:admin.gymnet@dtb.de
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Nutzungsbedingungen „GymNet / TURNPORTAL“ 

 

Diese Nutzungsbedingungen (hier: „Nutzungsbedingungen“) gelten für die Nutzung der Dienste „GymNet / 
TURNPORTAL“ (diese hier: „Dienste“ oder „GymNet / TURNPORTAL“) der DigiTurn GmbH, Frankfurt am Main 
(hier: „DigiTurn“), durch den Nutzer (hier: „Nutzer“). Soweit Sie die Dienste in ihrer jeweiligen Rolle als Verant-
wortliche/r eines Vereines nutzen, gilt der Nutzungsvertrag mit DigiTurn nicht mit Ihnen als natürliche Person, 
sondern mit dem von Ihnen vertretenen Verein geschlossen, der insoweit Nutzer im Sinne der vorliegenden Nut-
zungsbedingungen wird. Soweit Sie zur Stellvertretung Ihres Vereins nicht berechtigt sind, dürfen Sie die Dienste 
nicht nutzen. 

Die Nutzungsbedingungen regeln nicht zusätzliche Dienstleistungen, wie z. B. die Anpassung, Implementierung, 
Hosting, Wartung etc. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers werden ausgeschlossen. 

 

1. Leistungen von DigiTurn; Vertrags-
schluss 

1.1 Die Dienste werden von DigiTurn zu dem 
Zweck betrieben, eine Vernetzung zwischen Deut-
schem Turner-Bund e.V., Verbänden, Vereinen und 
Sportler*innen (hier insgesamt: „Beteiligte“) herzu-
stellen. Die Dienste stellen eine Plattform dar, auf 
der die Beteiligten Daten zum Zwecke der Organi-
sation des Verbandswesens und sportlicher Aktivitä-
ten im Rahmen des Deutschen Turner-Bundes e.V. 
austauschen können (insbesondere zur Durchfüh-
rung von Meldungen und Verwaltung von Startrech-
ten). 

1.2 GymNet / TURNPORTAL als Plattform wer-
den von DigiTurn im Auftrag des Deutschen Turner-
Bundes e.V. betrieben. Alle Beteiligten nutzen die 
Plattform jeweils in eigener datenschutzrechtlicher 
Verantwortung; DigiTurn verarbeitet im Rahmen von 
GymNet personenbezogene Daten nur insoweit, wie 
dies zum technischen Betrieb der Dienste erforder-
lich ist. Die Dienste stellen Funktionalitäten bereit, 
die einen Datenaustausch mit anderen Beteiligten 
ermöglichen. Die Nutzung dieser Funktionen erfolgt 
durch jeden Beteiligten in eigener datenschutzrecht-
licher Verantwortlichkeit, d.h. soweit der Nutzer Da-
ten an einen anderen Beteiligten durch Nutzung von 
GymNet übermittelt, muss der Nutzer selbst daten-
schutzrechtlich prüfen, ob er zu dieser Übermittlung 
(z. B. aufgrund des Mitgliedschaftsverhältnisses mit 
einem Vereinsmitglied im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. 
b DSGVO) datenschutzrechtlich berechtigt ist. 

1.3 Der Nutzungsvertrag kommt dadurch zu-
stande, dass der Nutzer mit DigiTurn einen schriftli-
chen Nutzungsvertrag schließt (in der Regel durch 
Übersendung des entsprechenden Antragsformu-
lars an DigiTurn und Annahmeerklärung von Digi-
Turn, die auch durch Übersendung der Zugangsda-
ten erfolgen kann; hier auch: „Nutzungsvertrag“). 

1.4 DigiTurn ermöglicht dem Nutzer, zeitlich un-
befristet bzw. zeitlich befristet auf die Dauer des je-
weils vereinbarten Nutzungszeitraumes den Dienst 
über das Internet kostenlos zu nutzen. 

1.5 Kernmerkmale und Einschränkungen der 
Dienste ergeben sich aus den im Adminantrag auf-
geführten und beantragten Funktionalitäten. 

1.6 Der Nutzer erkennt an, dass die Dienste 
nicht unterbrechungsfrei verfügbar ist. Unterbre-
chungen in der Leistungserbringung können insbe-
sondere durch Wartungsarbeiten auftreten.  

2. Pflichten des Nutzers 

2.1 Der Nutzer erklärt, dass er durch Speiche-
rung von Daten innerhalb der Dienste weder gegen 
gesetzlichen Bestimmungen noch gegen Rechte 
Dritter (insbesondere Urheber- und Datenschutz-
rechte) verstößt.  

2.2 Der Nutzer versichert zudem, keine Daten in-
nerhalb der Dienste zu speichern, die geeignet sind, 
den Bestand oder Betrieb des Rechenzentrums o-
der Datennetzes von DigiTurn zu gefährden (z. B. 
Computerviren). 

2.3 Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen Nr. 
2.1 Satz 1 oder Nr. 2.2 ist DigiTurn berechtigt, die 
rechtswidrigen Daten zu entfernen und/oder den Zu-
gang zu diesen zu sperren. Gesetzliche Schadens-
ersatzansprüche von DigiTurn bleiben unberührt.  

3. Haftungsbeschränkungen 

3.1 Schadensersatzansprüche sind unabhängig 
von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich un-
erlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht 
vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln vorliegt.  

3.2 In Fällen einfacher Fahrlässigkeit haftet Digi-
Turn nur bei der Verletzung solcher Pflichten, die 
die Durchführung dieses Vertrages erst ermöglichen 
sollen und auf deren Einhaltung der Nutzer regel-
mäßig vertrauen darf (hier: „Kardinalpflichten“). In 
Fällen einfach fahrlässiger Verletzung von Kardinal-
pflichten ist die Haftung von DigiTurn begrenzt auf 
den typischerweise vorhersehbaren Schaden. 

3.3 DigiTurn haftet nicht für aufgrund Datenver-
lusts entstandene Schäden, soweit diese auf eine 
fehlerhafte oder während der Datenübertragung un-
terbrochene Internetverbindung zurückzuführen 
sind.  

3.4 Die Haftungsbeschränkungen und Aus-
schlüsse in dieser Nr. 3 gelten nicht bei der Haftung 
für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für An-
sprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, bei arg-
listig verschwiegenen Mängeln sowie für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. 



Nutzungsbedingungen GymNet / TURNPORTAL  Seite 2 von 4 

3.5 Soweit die Haftung von DigiTurn ausge-
schlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für An-
gestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsge-
hilfen von DigiTurn. 

3.6 Soweit nicht ausdrücklich anderweitig verein-
bart oder keine zwingende gesetzliche Sonderregel 
für die Verjährung von Mängelrechten eingreift, ver-
jähren Schadensersatzansprüche innerhalb eines 
Jahres gerechnet ab dem haftungsbegründenden 
Ereignis. Eine Verkürzung der Verjährungsfrist gilt 
jedoch nicht in den in Nr. 3.4 genannten besonde-
ren Fällen sowie bei vorsätzlichem oder grob fahr-
lässigem Handeln von DigiTurn. 

4. Geheimhaltung 

4.1 Sämtliche Informationen, die eine Partei der 
jeweils anderen Partei im Zusammenhang mit den 
Diensten oder den im Rahmen weiterer Verträge zu 
erbringenden Leistungen zur Verfügung stellt und 
die in schriftlicher Form ausdrücklich als vertraulich 
gekennzeichnet sind oder nach den Umständen als 
Geschäftsgeheimnisse erkennbar sind (hier in Be-
zug auf diese Geheimhaltungsregeln: „Informatio-
nen“), dürfen ausschließlich zu Zwecken dieser Nut-
zungsbedingungen verwendet werden und müssen 
vom Empfänger in derselben Weise gegen unbe-
rechtigten Zugriff geschützt werden, wie dieser in 
Fällen von gleicher oder ähnlicher Bedeutung seine 
eigenen vertraulichen Informationen behandelt. Die 
Verpflichtung zur Geheimhaltung bzw. zur einge-
schränkten Nutzung der Informationen gilt jedoch 
nicht für solche Informationen, (i) die öffentlich ver-
fügbar sind, (ii) zu denen die betreffende Partei be-
reits vor Offenlegung Zugang hatte oder (iii) die 
diese Partei von Dritten erhalten hat, ohne dass 
diese zur Geheimhaltung verpflichtet waren, oder 
(iv) die diese Partei unabhängig von der jeweiligen 
Information entwickelt hat. Der Nutzer erkennt an, 
dass es sich bei der Software, mittels derer DigiTurn 
die Dienste betreibt, um wirtschaftlich wertvolles Ei-
gentum von DigiTurn handelt, für dessen Design 
und Entwicklung DigiTurn erhebliche Investitionen 
und Kosten aufgewendet hat. Software und Doku-
mentationen gelten auch dann als Informationen, 
wenn sie nicht ausdrücklich und schriftlich als ver-
traulich gekennzeichnet sind.  

4.2 Der Nutzer ist verpflichtet, insbesondere die 
Zugangsdaten (z. B. Passwörter, Benutzernamen 
etc.) streng geheim zu halten und an einem siche-
ren Ort vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Der Nut-
zer verpflichtet sich, DigiTurn unverzüglich schrift-
lich (E-Mail genügt insoweit) zu informieren, sobald 
er davon Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten 
Zugangsdaten bekannt sind. 

5. Laufzeit/Kündigung 

Diese Nutzungsbedingungen gelten unbeschränkt 
falls kein Nutzungszeitraum vereinbart wurde, bis 
zum Ablauf des jeweils vereinbarten Nutzungszeit-
raums, oder bis sie von einer Partei wirksam gekün-
digt sind. Soweit im Nutzungsvertrag nichts Beson-
deres geregelt ist, ist eine Kündigung jederzeit ohne 
Einhaltung von Fristen möglich. 

6. Datenschutz 

Soweit die von DigiTurn übernommenen Leistungen 
(nachfolgend: „Leistungen“) auch das Verarbeiten 
personenbezogener Daten umfassen bzw. erfor-
dern, für die der Nutzer verantwortlich ist, oder eine 
Zugriffsmöglichkeit von DigiTurn auf solche perso-
nenbezogenen Daten nicht ausgeschlossen werden 
kann, erfolgt dies auf Grundlage der nachfolgenden 
Vereinbarung über Auftragsverarbeitung. 

GymNet / TURNPORTAL verstehen sich dabei aus-
schließlich als Werkzeug für die Beteiligten, Daten 
untereinander auszutauschen, soweit dies für ihre 
jeweiligen Aufgaben erforderlich ist. Ob die Zurver-
fügungstellung von Daten an einen anderen Nutzer 
der Dienste datenschutzrechtlich zulässig ist, muss 
jeder Nutzer selbst beurteilen; für diese Prüfung ist 
DigiTurn nicht verantwortlich (siehe auch Nrn. 1.2 
und 1.3). 

6.1 Kurzbeschreibung der Auftragsverarbeitung: 
Gegenstand der Auftragsverarbeitung ist die Erbrin-
gung der Leistungen. 

6.2 Umfang, Art und Zweck der vorgesehenen 
Verarbeitung von Daten, Art der Daten und Kreis 
der Betroffenen, Orte der Verarbeitung, Daten-
schutzbeauftragter 

6.2.1 Art und Umfang der Auftragsverarbeitung: 
Art und Umfang der von DigiTurn zu erbringenden 
Leistungen ergeben sich aus dem vereinbarten Nut-
zungsvertrag und der vorliegenden Vereinbarung. 

6.2.2 Zwecke der Auftragsverarbeitung: Eine Ver-
arbeitung personenbezogene Daten erfolgt insoweit 
ausschließlich zu dem Zweck, die Leistungen des 
Nutzungsvertrages zu erbringen. Eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist im Übrigen nicht vor-
gesehen. 

6.3 Betroffene Personengruppen: Betroffene 
Personengruppen, deren personenbezogene Daten 
Gegenstand der Auftragsverarbeitung sein können, 
sind Mitarbeiter des Nutzers, Mitglieder des Nut-
zers, Dienstleister wie z. B. Referenten oder Künst-
ler, Ansprechpartner von Veranstaltungsstätten, so-
wie freiwillige Helfer (Volunteers). 

6.4 Betroffene Kategorien von Daten: Die Auf-
tragsverarbeitung umfasst die folgenden Kategorien 
personenbezogener Daten: Name, Kontaktdaten, E-
Mail-Adresse, Vereinszugehörigkeit (insb. Vereins-
name, Landesturnverband, Kreis/Gau, DTB-Ver-
einsnummer), DTB-ID, Zahlungsdaten (z. B. Bank-
verbindung/Konto). 

6.5 Staaten und Orte der Verarbeitung: Die Ver-
arbeitung erfolgt ausschließlich im Territorium der 
Bundesrepublik Deutschland.  

6.6 Verantwortlichkeit und Umfang der Wei-
sungsbefugnis: Der Nutzer bleibt auch bei der Auf-
tragsverarbeitung weiterhin Verantwortlicher im 
Sinne des Art. 4. Nr. 7 DSGVO. DigiTurn verarbeitet 
die personenbezogenen Daten nur auf dokumen-
tierte Weisung des Nutzers – auch in Bezug auf die 
Übermittlung personenbezogener Daten an ein 
Drittland oder eine internationale Organisation –, so-
fern sie nicht durch das Recht der Union oder der 
Mitgliedsstaaten, dem DigiTurn unterliegt, hierzu 
verpflichtet ist. Der Nutzer hat insoweit umfassende 
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Weisungsbefugnisse im Rahmen der vereinbarten 
Leistungen. Weisungen des Nutzers sind in Text-
form zu erteilen. In dringenden Fällen können Wei-
sungen ausnahmsweise mündlich erteilt werden. 
Mündliche Weisungen sind vom Aussteller unver-
züglich in Textform zu bestätigen. Ist DigiTurn recht-
lich zu einer Verarbeitung verpflichtet, teilt sie dem 
Nutzer diese rechtlichen Anforderungen vor der Ver-
arbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine 
solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öf-
fentlichen Interesses verbietet. DigiTurn wird den 
Nutzer unverzüglich informieren, falls DigiTurn der 
Auffassung ist, dass eine Weisung gegen anwend-
bare Datenschutzbestimmungen der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland, insbe-
sondere der DSGVO und des BDSG verstößt. Digi-
Turn ist berechtigt, die Durchführung der entspre-
chenden Weisung in diesem Fall solange auszuset-
zen, bis sie durch den Nutzer bestätigt oder geän-
dert wird. 

6.7 Vertraulichkeitspflicht: DigiTurn gewährleis-
tet, bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäf-
tigte einzusetzen, die sich schriftlich zur Vertraulich-
keit, insbesondere zur Wahrung des Datengeheim-
nisses und der Einhaltung der Pflichten aus dieser 
Auftragsverarbeitungsvereinbarung, verpflichtet ha-
ben oder einer angemessenen gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen. Die betroffenen 
Mitarbeiter sind zuvor mit den für sie relevanten 
Bestimmungen zum Datenschutz vertraut zu ma-
chen.  

6.8 Technische und organisatorische Datensi-
cherungsmaßnahmen: DigiTurn ergreift gemäß Art. 
32 DSGVO geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen, um unter Berücksichtigung des 
Stands der Technik, der Implementierungskosten 
und der Art, des Umfangs, der Umstände und der 
Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedli-
chen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des 
Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen ein dem Risiko angemessenes Schutzni-
veau zu gewährleisten. Der Nutzer hat sicherzustel-
len, dass die getroffenen Maßnahmen, die DigiTurn 
dem Nutzer auf Anfrage jederzeit in dokumentierter 
Form mitteilen wird, seinen Anforderungen und Be-
dürfnissen vor dem Hintergrund der ihn treffenden 
datenschutzrechtlichen Verantwortung entsprechen. 
Zur Anpassung an den technischen Fortschritt ist es 
DigiTurn gestattet, alternativ adäquate technische 
und organisatorische Maßnahmen umzusetzen. 

6.9 Subunternehmer: Der Nutzer erteilt DigiTurn 
hiermit die allgemeine Zustimmung, Unterauftrag-
nehmer (im Folgenden: „Subunternehmer“) in die 
Leistungserbringung – sei es im Ganzen oder in 
Teilen – einzuschalten. Die bei Abschluss dieses 
Vertrags eingesetzten Subunternehmer teilt Digi-
Turn dem Nutzer auf Anforderung jederzeit in doku-
mentierter Form mit. DigiTurn informiert den Nutzer 
ebenso über jede beabsichtigte Änderung in Bezug 
auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer 
Subunternehmer. Der Nutzer hat die Möglichkeit, in-
nerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zugang 
dieser Information über die Änderung aus wichtigem 
Grund Einspruch gegenüber DigiTurn in Textform 
zu erheben. Im Falle eines solchen Einspruchs kann 

DigiTurn nach eigener Wahl (i) die Leistung ohne 
die beabsichtigte Änderung erbringen oder (ii) – so-
fern ihr die weitere Leistungserbringung ohne die 
beabsichtigte Änderung nicht zumutbar erscheint 
und eine einvernehmliche Lösung zwischen den 
Parteien innerhalb einer weiteren Frist von zwei Wo-
chen nicht vereinbart wird – die von der Änderung 
betroffene Leistung gegenüber dem Nutzer aus 
wichtigem Grund kündigen. Etwaige Subunterneh-
mer sind sorgfältig auszuwählen. DigiTurn hat sich 
vor dem Einsatz eines Subunternehmers davon zu 
überzeugen, dass dieser imstande ist, die in dieser 
Vereinbarung vorgesehenen technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen durchzuführen. DigiTurn 
wird im Wege eines schriftlichen Vertrags sicherstel-
len, dass die in dieser Vereinbarung vereinbarten 
Regelungen inhaltlich äquivalent auch gegenüber 
Subunternehmern gelten. Insbesondere sind dem 
Subunternehmer inhaltlich dieselben Datenschutz-
pflichten aufzuerlegen, die in dieser Vereinbarung 
festgelegt sind. Der Subunternehmer muss dazu 
verpflichtet werden, geeignete technische und orga-
nisatorische Maßnahmen durchzuführen, die den in 
dieser Vereinbarung vorgesehenen Maßnahmen 
entsprechen oder darüber hinaus gehen. Kommt 
der Subunternehmer seinen Datenschutzpflichten 
nicht nach, so haftet DigiTurn gegenüber dem Nut-
zer für die Einhaltung der Pflichten jedes Subunter-
nehmers; Nr. 3 gilt entsprechend.  

6.10 Unterstützung bei der Beantwortung von An-
trägen betroffener Personen: Für die Wahrung der 
Betroffenenrechte ist der Nutzer verantwortlich. So-
weit ein Betroffener sich diesbezüglich unmittelbar 
an DigiTurn wenden sollte, wird DigiTurn dieses Er-
suchen an den Nutzer weiterleiten. DigiTurn wird je-
doch den Nutzer auf dessen Wunsch angesichts der 
Art der Verarbeitung nach Möglichkeit mit geeigne-
ten technischen und organisatorischen Maßnahmen 
dabei unterstützen, seiner Pflicht zur Beantwortung 
von Anträgen auf Wahrnehmung der in Kapitel III 
der DSGVO genannten Rechte der betroffenen Per-
son nachzukommen. Die jeweiligen bei DigiTurn 
entstehenden Kosten und Aufwände sind vom Nut-
zer zu vergüten. 

6.11 Unterstützung bei der Einhaltung der Pflich-
ten des Nutzers: DigiTurn wird den Nutzer unter Be-
rücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihr 
zur Verfügung stehenden Informationen bei der Ein-
haltung der in den Artikeln 32 bis 36 DSGVO ge-
nannten Pflichten zur Sicherheit personenbezoge-
ner Daten auf dessen Wunsch unterstützen. Die je-
weiligen bei DigiTurn entstehenden Kosten und Auf-
wände sind vom Nutzer zu vergüten. DigiTurn ver-
pflichtet sich, Anfragen der Datenschutzaufsichtsbe-
hörden an den Nutzer weiterzuleiten. DigiTurn wird 
den Nutzer bei der Erstellung erforderlicher Daten-
schutzdokumentationen sowie bei der Beantwortung 
von Anfragen von Datenschutzaufsichtsbehörden 
unterstützen. Die jeweiligen bei DigiTurn entstehen-
den Kosten und Aufwände sind vom Nutzer zu ver-
güten. 

6.12 Löschung oder Rückgabe nach Abschluss 
der Verarbeitungsleistung: DigiTurn vom Nutzer 
übergebene Daten einschließlich gefertigter Kopien 
hat DigiTurn am Ende des Auftragsverhältnisses 
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entsprechend der Weisung des Nutzers zu löschen 
oder diesem zu übergeben, sofern nicht nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbe-
zogenen Daten besteht. Die Erfüllung der vorge-
nannten Verpflichtung sind dem Nutzer nach Auffor-
derung in Textform zu bestätigen. Entstehen auf-
grund der Rückgabe oder Löschung der Daten zu-
sätzliche Kosten, so trägt diese der Nutzer. Soweit 
nach dem Unionsrecht oder im Recht der Mitglieds-
staaten eine Verpflichtung zur Speicherung der per-
sonenbezogenen Daten besteht, teilt DigiTurn dem 
Nutzer dies unter Bezeichnung der betroffenen Da-
ten oder Datenkategorien mit. Gesetzliche Aufbe-
wahrungspflichten von DigiTurn bleiben stets unbe-
rührt und gelten hiermit als dem Nutzer mitgeteilt. 

6.13 Nachweise und Überprüfungen der Einhal-
tung der Pflichten durch DigiTurn: DigiTurn ist ver-
pflichtet, dem Nutzer alle erforderlichen Informatio-
nen zum Nachweis der Einhaltung der in Art. 28 
DSGVO niedergelegten Pflichten zur Verfügung 
stellen und Überprüfungen – einschließlich Inspekti-
onen –, die vom Nutzer oder einem anderen von 
diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, zu 
ermöglichen und dazu beizutragen. Inspektionen 
sind auf eine(1) Prüfung in einem Zeitraum von 
zwölf Monaten und auf einen zumutbaren Umfang 
zu beschränken. Sofern im Einzelfall Inspektionen 
durch den Nutzer oder einem von diesem beauftrag-
ten Prüfer erforderlich sein sollten, werden diese zu 
den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Be-
triebsablaufs nach Anmeldung unter Berücksichti-
gung einer angemessenen Vorlaufzeit durchgeführt. 
DigiTurn darf die Inspektion von der vorherigen An-
meldung mit angemessener Vorlaufzeit und von der 
Unterzeichnung einer üblichen Verschwiegenheits-
erklärung hinsichtlich der Daten anderer Kunden, 
der eingerichteten technischen und organisatori-
schen Maßnahmen und sonstiger vertraulicher In-
formationen von DigiTurn abhängig machen. Sollte 
der beauftragte Prüfer in einem Wettbewerbsver-
hältnis zu DigiTurn stehen, hat DigiTurn gegen die-
sen ein Einspruchsrecht. Der aufgrund dieser Ziffer 
6.14 bei DigiTurn entstehende Aufwand ist vom Nut-
zer zu vergüten.  

6.14 Die Laufzeit dieser Auftragsverarbeitungs-
vereinbarung richtet sich nach der Laufzeit der Nut-
zungsbedingungen. 

7. Schlussbestimmungen 

7.1 Diese Nutzungsbedingungen unterliegen 
deutschem Sachrecht mit Ausnahme der Bestim-
mungen des UN-Kaufrechts (CISG). 

7.2 Die Vertragssprache ist Deutsch.  

7.3 Änderungen dieser Nutzungsbedingungen 
bedürfen der Schriftform in Form einer von beiden 
Parteien unterzeichneten Urkunde; das gilt auch für 
die Änderung oder den Verzicht auf dieses Schrift-
formerfordernis. 

7.4 Abweichend von Nr. 7.3 behält sich DigiTurn 
das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit 
nach eigenem Ermessen zu ändern. Sollte DigiTurn 
diese Nutzungsbedingungen ändern, wird DigiTurn 
dem Nutzer eine Mitteilung über die Änderung zur 

Verfügung stellen. DigiTurn verpflichtet sich, den 
Nutzer in dieser Mitteilung über die Änderung und 
das Recht des Nutzers, einer solchen Änderung 
schriftlich innerhalb einer Frist von drei Wochen zu 
widersprechen, zu informieren. Falls der Nutzer 
nach Zugang einer solchen Mitteilung über eine Än-
derung und Ablauf der vorgenannten Frist weiterhin 
die Dienste nutzen, ohne der Änderung widerspro-
chen zu haben, gelten mit Ablauf der vorstehend 
genannten Frist die geänderten Nutzungsbedingun-
gen als verbindlich. Widerspricht der Nutzer den ge-
änderten Nutzungsbedingungen, endet der Nut-
zungsvertrag automatisch mit sofortiger Wirkung. 


